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Neuregelungen bei der Umsatzsteuer ab 1.1.2010
1 Allgemeines

Bei der Umsatzsteuer kommt es ab dem 1.1.2010 zu grundlegenden Änderungen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Bestimmungen und Neuerungen, die für den Unterricht im Gegenstand Rechnungswesen & Controlling relevant sind, werden in diesem Beitrag dargestellt.

2 Ort der Dienstleistung
Bei der Bestimmung des für die Umsatzsteuerpflicht maßgeblichen Ortes von Dienstleistungen ist nunmehr zu unterscheiden, ob diese an einen steuerpflichtigen Unternehmer oder an einen Privaten erbracht wird.

Bei einer Dienstleistung an einen Unternehmer (B2B- oder Business-to-Business-Leistung) gilt das Empfängerortprinzip. Die Leistung ist am Ort des Leistungsempfängers steuerpflichtig, wobei gleichzeitig ein Übergang der Steuerschuld auf den Leistungs​empfänger stattfindet (Reverse-Charge) und der Erbringer der grenzüberschreitenden Dienstleistung diese in seine Zusammenfassende Meldung (ZM) aufnehmen muss.

Bei einer Dienstleistung an Nicht-Unternehmer (B2C- oder Business-to-Consumer-Leistung) kommt grundsätzlich – wie bisher – das Unternehmerortprinzip zur Anwendung. Die Leistung ist am Ort des leistenden Unternehmers steuerpflichtig.

3 Vorsteuerabzug aus Telefax-Rechnungen
Die Frist, bis zu deren Ablauf die per Telefax übermittelten Rechnungen für Zwecke des Vorsteuerabzugs als ordnungsgemäße Rechnungen anerkannt werden, wurde bis Ende 2011 verlängert.

4 Umsatzgrenze für Kleinunternehmer
Unternehmer mit einem Jahres-Nettoumsatz von bis zu € 30.000,00 gelten umsatzsteuerlich als Kleinunternehmer und sind damit von der Umsatzsteuer befreit. Bei einem Umsatzsteuersatz von 20% entspricht dies einem Jahres-Bruttoumsatz von € 36.000,00. Die Grenze von € 30.000,00 kann einmal innerhalb von 5 Jahren um höchstens 15 % (somit um € 4.500,00) überschritten werden.
Bei Inanspruchnahme der Kleinunternehmerregelung darf keine Umsatzsteuer in Rechnung gestellt werden. Überdies ist die Steuerbefreiung mit dem Verlust des Vorsteuerabzugs für alle mit den Umsätzen zusammenhängenden Ausgaben verbunden.

Unternehmer, deren Jahres-Nettoumsätze im vorangegangenen Kalenderjahr € 30.000,00 nicht überschritten haben, haben die Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) quartalsweise bis zum 15. des zweitfolgenden Monats nach Quartalsende einzureichen.

Der Unternehmer kann jedoch freiwillig mit der fristgerechten Abgabe der UVA für den ersten Kalendermonat eines Veranlagungszeitraumes mit Wirkung für den ganzen Veranlagungszeitraum den Kalendermonat als Voranmeldungszeitraum wählen.

5 Zusätzliche Meldeverpflichtungen
Unternehmer müssen – zusätzlich zu den innergemeinschaftlichen Warenlieferungen – auch Dienstleistungen an EU-Unternehmer, die dem Reverse-Charge-Verfahren unterliegen, in die Zusammenfassende Meldung (ZM) aufnehmen.

Die ZM ist auch bei elektronischer Einreichung bis zum Ablauf des jeweiligen Folgemonats abzugeben. Die ZM für März 2010 ist daher bis spätestens 30.4.2010 einzureichen. Bei vierteljährlicher UVA gilt dieser Zeitraum auch weiterhin für die ZM. 
Zu melden ist die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UID-Nummer) jedes Leistungs​empfängers, die ihm in einem anderen Mitgliedstaat erteilt worden ist und unter der die steuerpflichtigen sonstigen Leistungen an ihn erbracht worden sind, und für jeden Leistungsempfänger die Summe der Bemessungsgrundlagen der an ihn erbrachten steuerpflichtigen sonstigen Leistungen.
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Außerdem:
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7 Weitere Informationen

Weitere Informationen zu diesem Thema können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen werden: 

· Rechtsinformationssystems (RIS) der Republik Österreich
http://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht/
· Bundesministerium für Finanzen
www.bmf.gv.at/steuern/_start.htm [image: image11.png]sbunu
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